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öffentlich

Lübeck, 11.08.2021

Anfrage 

Bearbeitung: Michael Matthies (E-Mail: michael.matthies@luebeck.de Telefon: 122-1070)

Anfrage des AM Michael Matthies (Die Unabhängigen): Fahrradver-
kehr in der Fußgängerzone
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

16.08.2021 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Gibt es zwingende Gründe (wenn ja, welche), warum der Fahrradverkehr in der Breiten Stra-
ße nicht dem Lieferverkehr gleichgestellt werden darf? 

Begründung:
Der Lieferverkehr in der Fußgängerzone ist zwischen 19 und 10:30 erlaubt, die Fahrradfah-
rer hingegen müssen morgens bereits ab 9 Uhr schieben oder einen Umweg fahren. Für die-
jenigen, die vom Burgtor kommen und Richtung Mühlenstraße fahren, wäre die Breite Straße 
eine willkommene Abkürzung auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Kindergarten.
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